
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 07.01.2020
	Beschlussvorlage: Gegenstand des BImSchG-Antrages ist der Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Behandlung von Böden im Rahmen der Errichtung des Sichtschutzwalls (SSW) um die Deponie und der dabei aufzubringenden Rekultivierungsschicht.Im Bereich des SSW sind insgesamt 4 Lager- und Behandlungsflächen geplant, die zeitlich versetzt genutzt werden. Der SSW, einschl. seiner Rekultivierungsschicht, soll zuerst im Norden und dann Richtung Süden fertiggestellt werden. Die südlichen Lagerflächen 3 und 4 sind noch nicht nutzbar, da der SSW hier die Höhenlinie von 129 m (NN) noch nicht erreicht hat und damit (noch) in den Bereich des Bergrechts fällt.Das ankommende Bodenmaterial soll auf den Lagerflächen zwischengelagert und anschließend aufbereitet werden (sieben, mischen). Danach wird es in die Rekultivierungsschicht eingebaut. Die Halden sind maximal 3,50 m hoch und ha- ben Kapazitäten von jeweils rund 25.000 t. Bewegungsflächen sind für mobile Siebanlagen, Radlager, Fahrwege etc. erfor- derlich. Pro Jahr werden für ca. 31.000 m² Rekultivierungsfläche etwa 51.150 t Oberbodenmaterial benötigt.Die Siebanlage soll etwa 1 Stunde pro Tag betrieben werden. Es entstehen bis zu 0,75 kg Staub pro Stunde, zulässig sind 0,1 kg/h gemäß TA-Luft. Entsprechende Staubminderungsmaßnahmen sind erforderlich. Geruchsemissionen sind nicht zu erwarten. Abgase werden von den Fahrzeugen erzeugt. Diese haben jedoch eine Straßenzulassung. Die Lärmimmissionen der 3 Immissionsorte (Großdeuben, Güldengossa, MHI) liegen unter den zulässigen Werten.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 13.01.2020
	Beschlussnummer: TA-2020-05
	Beschlusstext: im Rahmen der Stellungnahme gemäß § 10 Abs. 5 BImSchG dem geplanten Vorhaben "Errichtung und Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen" auf dem Grundstück Am Westufer 1 zuzu- stimmen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Antrag gemäß § 4 BImSchG für das Grundstück Am Westufer 1
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


